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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland Bankverbindung: 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 Helaba 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
LVR im Internet: www.lvr.de Postbank 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 IBAN: DE95 3701 0050 0000 5645 01, BIC: PBNKDEFF370 
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Frau Neumann 
Tel    0221 809-4087 
Fax   0221 8284-4122 
 
Rebecca.Neumann@lvr.de 

Rundschreiben Nr. 41/09/2023 
 

Klarstellung über die Meldung der „Besonderen Vorkommnisse“ nach An-
lage F des Landesrahmenvertrags gemäß § 131 SGB IX und Meldung nach  
§ 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als Leistungserbringende im Bereich Eingliederungshilfe für Kinder im Vorschulalter 
sind Sie verpflichtet, besondere Vorkommnisse in Ihrem Leistungsbereich gegen-
über dem Eingliederungshilfeträger Landschaftsverband Rheinland (LVR) anzuzei-
gen. Dies ergibt sich aus Teil A.7.2.2 des Landerahmenvertrags nach § 131 SGB IX.  
 
Mit Rundschreiben 41/04/2023 vom 12.05.2023 haben wir Sie als Träger von Kin-
dertageseinrichtungen über die Besonderheiten informiert, die sich aufgrund der 
Meldepflichten, denen Sie aufgrund des SGB VIII unterliegen, ergeben.  
 
Grundsätzlich gelten alle Meldungen gemäß § 47 Abs.1 Nr.2 SGB VIII, die dem 
Landschaftsverband Rheinland angezeigt werden auch als Anzeigen gemäß Anlage F 
„Besonderer Vorkommnisse“ des Landesrahmenvertrages gemäß § 131 SGB IX im 
Bereich der Kindertageseinrichtungen.  
Hierbei ist es wichtig, dass Sie bei der Meldung nach § 47 Abs.1 Nr.2 SGB VIII den 
Hinweis „Es handelt sich um ein Kind mit Eingliederungshilfe“ ankreuzen. Es ist er-
forderlich, dass Sie die Meldungen nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII bei den NRW-
Landesjugendämtern im Falle eines besonderen Vorkommnisses einreichen.  
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Diese übersenden Sie wie bereits mitgeteilt bitte umgehend an die für Sie zuständi-
gen regionalen Mitarbeitenden des LVR-Landesjugendamts:  
 
https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/tageseinrichtungenfr-
kinder/aufgaben_und_ansprechpartner/ansprechpersonen_nach_regionen_1/an-
sprechpersonen_nach_regionen.jsp  
 
Bitte nutzen Sie für die Meldung nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII das entsprechende 
Onlineformular: 
 
https://www.lvr.de/de/nav_main/jugend_2/kinderundfamilien/tageseinrichtungenfr-
kinder/service_12/service_13.jsp  
(-> Weitere Formulare -> Formular: Meldung gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII) 
 
Ausnahme: 
Darüber hinaus müssen Meldungen zu „Besonderen Vorkommnissen“, die aus-
schließlich Leistungen nach der Eingliederungshilfe betreffen, anhand der Anlage F 
„Besonderer Vorkommnisse“ des Landesrahmenvertrages gemäß § 131 SGB IX aus-
schließlich an den LVR-Fachbereich 41 gemeldet werden. Dies betrifft vor allem die 
nicht einvernehmliche Kündigung des Betreuungsvertrags eines Kindes mit (drohen-
der) Behinderung. Bei diesen Meldungen zu „Besonderen Vorkommnissen“ ist aus-
schließlich und in Abgrenzung zu den Meldungen gemäß § 47 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII 
der zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und den 
Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-Lippe als Träger der Eingliede-
rungshilfe verabschiedete Vordruck (unter www.bthg.lvr.de -> Downloads -> Infor-
mationsschreiben BTHG -> Informationsschreiben zu „Besonderen Vorkommnissen“ 
nach Anlage F) zu verwenden. 
 
Sollten Sie unabhängig davon noch Fragen zum Verfahrensablauf haben, wenden 
Sie sich gerne an: Frau Gloria Appiah-Welz; Tel.: 0221 809-6244; E-Mail:  
Gloria.Appiah-Welz@lvr.de oder an Sarah Fuhs; Tel.: 0221 809-6081, E-Mail:  
Sarah.Fuhs@lvr.de.   
 
 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung  
gez 
 
 
 
Knut Dannat  
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 
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